
TEILNAHMEBEDINGUNGEN DER AKTION vom 02.02.2026 

für Geschäftskunden „Start-Aktion 2026 EXALUS Home“ 

 

§ 1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Veranstalter der Aktion unter dem Namen „Start-Aktion 2026 EXALUS Home“ (im Folgenden 
„Aktion“ genannt) ist die Firma PORTOS mit Sitz in Kalisz. 

2. Diese Teilnahmebedingungen legen die Grundsätze und Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Aktion fest. 

3. Die Aktion richtet sich ausschließlich an verifizierte (bestehende) Handelspartner des 
Veranstalters (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt), die eine gewerbliche Tätigkeit in den 
Bereichen Fenster- und Türenbau (Bauelemente), Bauwesen oder Gebäudeautomation 
ausüben. 

4. Die Aktion gilt vom 9. Februar 2026 bis zum 30. April 2026 oder solange der Vorrat an 
Aktionsprodukten reicht. 

 

§ 2. Teilnahmebedingungen 

1. Teilnehmer der Aktion kann ausschließlich ein Wirtschaftsunternehmen (Geschäftskunde) 
sein, das kumulativ folgende Bedingungen erfüllt: 

o Es befindet sich in der aktuellen Datenbank aktiver Vertragspartner des Veranstalters 
(besitzt eine zugewiesene Kundennummer und Handelshistorie), ODER  

o Es handelt sich um einen Neukunden, der im Aktionszeitraum eine Zusammenarbeit 
mit dem Veranstalter aufnimmt und den handelsrechtlichen Verifizierungsprozess 
positiv durchläuft, der ein mit der Vertriebspolitik der Firma PORTOS 
übereinstimmendes Tätigkeitsprofil bestätigt (d. h. Verkauf oder Montage von 
Fensterabdeckungen/Toren). 

2. Ausschlüsse: Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind Unternehmer 
(einschließlich Einzelunternehmer), deren Tätigkeitsprofil nicht mit der Sichtschutz-
/Baubranche verbunden ist (sog. Endverbraucher, die Waren für den Eigenbedarf der Firma 
erwerben), es sei denn, der Veranstalter entscheidet im Wege individueller Vereinbarungen 
anders. 

3. Der bloße Status als Unternehmer berechtigt ohne vorherige Registrierung und Akzeptanz im 
Vertriebssystem des Veranstalters nicht zur Inanspruchnahme der Aktion. 

4. Prinzip der Systemeinheit: Voraussetzung für die Anrechnung einer Bestellung auf die 
Aktionsschwellen ist die Systemkonsistenz. 

o Im Falle von Aluminium-Außenrollläden ist das Summieren von Mengen aus 
verschiedenen Systemen (z. B. Kombination des Systems TP1000 mit IT2000) innerhalb 
einer Bestellung unzulässig, selbst bei identischer Farbgebung. 

o Die Mengenschwelle muss im Rahmen eines konkreten Systems von Rollläden oder 
Raffstoren erreicht werden. 



§ 3. Regeln, Aktionsschwellen und Pflichten des Teilnehmers 

Geschäftskunden können die folgenden Aktionsangebote nach Erfüllung bestimmter 
Einkaufsbedingungen nutzen. Die angegebenen Preise sind Nettopreise nach Rabatt. 

VARIANTE 1: Aktion für Aluminium-Außenrollläden 

1. Beim einmaligen Kauf von mindestens 10 Rollläden mit SSR-Bidi-Motoren (im Rahmen eines 
Systems) ist der Teilnehmer berechtigt zum: 

o Kauf eines Handsenders NX bidi für 1 Euro. 

o Kauf der Steuerzentrale TR7 zum Sonderpreis 125 Euro. 

o Erhalt eines Wandsenders RNK24 für 1 Euro. 

2. Umfasst der einmalige Kauf mindestens 15 Rollläden mit SSR-Bidi-Motoren (im Rahmen eines 
Systems), ist der Teilnehmer neben den in Pkt. 1 genannten Vorteilen berechtigt, eines der 
folgenden Geräte zu erwerben: MEM-21, ROG-21 oder RCM-21 für 1 Euro. 

3. Pflicht zur Produktangabe: Im Falle der Erfüllung der Bedingung aus Pkt. 2 ist der Teilnehmer 
verpflichtet, in der Bestellung ausdrücklich anzugeben, welches der Zusatzprodukte (MEM-21, 
ROG-21 oder RCM-21) er wählt. 

o Das Fehlen einer Angabe des konkreten Geräts im Inhalt der Bestellung führt zum 
automatischen Verlust des Rechts auf dessen Erwerb zum Aktionspreis. 

o Der Veranstalter fügt Standardprodukte nicht automatisch hinzu. 

VARIANTE 2: Aktion für Raffstoren (Außenjalousien) 

1. Beim einmaligen Kauf von mindestens 12 Raffstoren mit Antrieben A-OK-10Nm und 
Steuergeräten VB-BIDI ist der Teilnehmer berechtigt zum: 

o Kauf eines Handsenders NXZF-BIDI für 1 euro. 

o Kauf der Steuerzentrale TR7 zum Sonderpreis 125 Euro. 

o Erhalt eines Wandsenders RNK24 für 1 euro. 

2. Umfasst der einmalige Kauf mindestens 15 Raffstoren mit Antrieben A-OK-10Nm (die die 
Bedingungen aus Pkt. 1 erfüllen), ist der Teilnehmer neben den oben genannten Vorteilen 
berechtigt, eines der folgenden Geräte zu erwerben: MEM-21, ROG-21 oder RCM-21 für 1 
Euro. 

3. Pflicht zur Produktangabe: Analog zu Variante 1 muss der Teilnehmer das gewählte 
Zusatzprodukt in der Bestellung angeben. 

o Das Fehlen einer Angabe ist gleichbedeutend mit dem Verzicht auf diesen Teil der 
Aktion. 

VARIANTE 3: Aktion für Rolltore 

1. Beim einmaligen Kauf eines Rolltores mit PORTOS-Antrieb, Steuerung SBR-bidi sowie 
Handsender P-457/2-WPRS ist der Teilnehmer berechtigt zum: 

o Kauf eines zweiten Handsenders P-457/2-WPRS für 1 euro. 



o Kauf der Steuerzentrale TR7 zum Sonderpreis 125 Euro. 

o Erhalt eines Schalters ROB-21 gratis 1 euro. 

 

§ 4. Auftragsabwicklung und Konfiguratoren 

1. Der Veranstalter informiert, dass die verfügbaren Angebotstools (Konfiguratoren für Rollläden 
und Raffstoren) keine implementierten Algorithmen zur Berechnung dieser Aktion besitzen. 

2. Die im Konfigurator zum Zeitpunkt der Bestellung sichtbaren Preise sind Listenpreise 
(Katalogpreise) und berücksichtigen nicht die in § 3 beschriebenen Aktionspreise. 

3. Die Aktion wird manuell durch die Vertriebsabteilung des Veranstalters in der Phase der 
Verifizierung und Auftragsbestätigung berechnet, unter der Bedingung, dass: 

o Die Bestellung die Mengen- und Systemschwellen erfüllt. 

o Der Teilnehmer die Aktionsprodukte (z. B. Handsender, Module, Steuerzentralen), die 
er zum Preis von 1 Euro  oder zum Sonderpreis erwerben möchte, im Konfigurator zur 
Bestellung hinzugefügt hat. 

4. Wenn der Teilnehmer keine Aktionsprodukte in den Warenkorb im Konfigurator legt, geht der 
Veranstalter davon aus, dass der Teilnehmer keinen Willen zur Nutzung der Aktion geäußert 
hat, selbst wenn die Mengenschwellen der Hauptbestellung erfüllt wurden. 

 

§ 5. Schlussbestimmungen 

1. Die in § 3 beschriebenen Aktionen sind im Rahmen einer Bestellung nicht miteinander und 
nicht mit anderen Aktionen oder Sonderrabatten kombinierbar, sofern der Veranstalter nichts 
anderes beschließt. 

2. Die Anzahl der von der Aktion umfassten Produkte (Handsender, Steuerzentralen, Schalter, 
Module) ist begrenzt. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. 

3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Richtigkeit der Bestellungen hinsichtlich der 
Systemeinheit (gemäß § 2 Abs. 4) zu überprüfen. 

o Bestellungen, die versuchen, diese Bedingung durch die Kombination verschiedener 
Systeme zu umgehen, werden nicht von den Aktionsrabatten umfasst. 

4. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder die 
Aktion jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

5. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Teilnahmebedingungen geregelt sind, finden die 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Veranstalters sowie die Vorschriften des polnischen 
Zivilgesetzbuches Anwendung. 

6. Die Inanspruchnahme der Aktion (Aufgabe einer Bestellung, die die Kriterien erfüllt) ist 
gleichbedeutend mit der Akzeptanz dieser Teilnahmebedingungen. 

7. Die Teilnahmebedingungen treten am 9. Februar 2026 in Kraft. 

 


